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Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

die Abgeordneten zum Nationalrat Edith Mühlberghuber und weitere haben am 11.12.2020 

unter der Nr. 4603/J an meine Vorgängerin eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag für Kinder gemäß EU-VO 883/2004 

für das Jahr 2020 gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 14 

 Wie viele Kinder gab es im Jahr 2020, die nicht in Österreich wohnhaft waren und für 

die Österreich gemäß der EU-VO 883/2004 Familienleistungen bezahlen musste 

(aufgeschlüsselt nach Ländern und Anzahl der Kinder)? 

 Wie hoch ist die gesamte Summe aller Familienleistungen, die Österreich im Jahr 

2020 für Kinder aufgeschlüsselt nach Staaten bezahlen musste und wie unterscheidet 

sich diese Summe zu den Jahren 2018 und 2019? 

 Wie hoch ist die gesamte Summe aller Familienleistungen, die Österreich im Jahr 

2020 für Kinder aufgeschlüsselt nach Staaten bezahlen musste, bei denen die 

Familienleistungen in voller Höhe bezahlt wurden? 

 Wie hoch ist die gesamte Summe aller Familienleistungen, die Österreich im Jahr 

2020 für Kinder aufgeschlüsselt nach Staaten bezahlen musste, bei denen Österreich 

nachrangig zuständig war und nur Unterschiedsbeträge (Differenzzahlungen) von 

Familienleistungen bezahlt wurden? 
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 In wie vielen Fällen entsprach der österreichische Unterschiedsbetrag der vollen 

Höhe der Familienleistung, obwohl Österreich der nachrangig zuständige Staat war, 

aber der vorrangig zuständige Staat eine einkommensabhängige Familienleistung 

hatte, was dazu führte, dass Eltern aufgrund der Höhe ihres Einkommens keinen 

Anspruch auf die Familienleistung des vorrangig zuständigen Staats hatten 

(aufgeschlüsselt nach Staaten und Art der Familienleistungen)? 

 Sie werden außerdem ersucht, eine genauere Aufschlüsselung der einzelnen 

Leistungen vorzunehmen. Konkret: 

o Die Anzahl der Kinder und die Geldsumme aufgeschlüsselt nach Staaten, die 

die volle Familienbeihilfe (+ Anzahl der Kinder mit Anspruch auf erhöhte FB) 

erhalten haben 

o Die Anzahl der Kinder und die Geldsumme aufgeschlüsselt nach Staaten, die 

den Kinderabsetzbetrag in voller Höhe erhalten haben 

o Die Anzahl der Fälle und die Geldsumme aufgeschlüsselt nach Staaten, für die 

die Geschwisterstaffelung in voller Höhe bezahlt wurde. 

o Die Anzahl der Kinder und die Geldsumme aufgeschlüsselt nach Staaten, für 

die das Schulstartgeld in voller Höhe bezahlt wurde. 

o Die in den Punkten a) bis d) angeforderten Daten beschäftigen sich mit Fällen, 

bei denen Leistungen in voller Höhe bezahlt wurden. Geben Sie die Daten zu 

a) bis d) bekannt, bei denen es um Differenzzahlungen geht. 

 Für den Fall, dass keine genauen Angaben zu „6.e)" gemacht werden können: Wieso 

lässt sich die Zuordnung des Beziehers und der Wohnortort des Kindes bei 

Differenzzahlungen noch immer nicht technisch auswerten? 

 Für wie viele Kinder im Jahr 2020, die in Österreich wohnhaft waren, war Österreich 

aufgrund der EU-VO 883/2004 nachrangig zuständig? 

 In wie vielen dieser Fälle musste Österreich keine Familienbeihilfe bezahlen? 

 In wie vielen Fällen, bei denen das Kind in Österreich wohnhaft war, hat Österreich 

im Jahr 2020 Anträge auf Familienbeihilfe abgelehnt, weil ein anderer Staat 

vorrangig zuständig war bzw. in wie vielen Fällen wurde die Familienbeihilfe 

zurückgefordert? 

 In wie vielen Fällen, bei denen das Kind in Österreich wohnte, musste Österreich im 

Jahr 2020 als nachrangig zuständiger Staat eine Differenzzahlung seiner 

Familienleistungen überweisen und wie hoch war jeweils die Differenzzahlung der 

jeweiligen Familienleistung? 

 Bei wie vielen Kindern, die nicht in Österreich wohnhaft waren, war Österreich im 

Jahr 2020 nachrangig zuständig, musste aber diverse Familienleistungen nicht 

bezahlen, weil die Familienleistung des vorrangig zuständigen Staats höher war; 

welche Staaten waren betroffen und um welche Familienleistungen ging es? 
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 Bei wie vielen dieser Fälle (nicht in Österreich wohnhafte Kinder) wurde ein Antrag 

in Österreich gestellt, aber letztendlich festgestellt, dass Österreich keine 

Familienleistung bezahlen muss? 

 Wie viele Fälle gab es im Jahr 2020, die sich in einer Ausgangsituation befanden, wie 

Herr Bogatu in der EuGH-Rechtssache C-322/17, bei der festgehalten wurde, dass 

Art.67 der EU-VO 883/2004 in Verbindung mit ihrem Art. 11 Abs. 2, dahin auszulegen 

ist, dass für den Anspruch einer Person auf Familienleistungen im zuständigen 

Mitgliedstaat es weder Voraussetzung ist, dass diese Person in diesem Mitgliedstaat 

eine Beschäftigung ausübt, noch, dass sie von ihm aufgrund oder infolge einer 

Beschäftigung eine Geldleistung bezieht, was die Folge hat, dass Österreich 

zumindest Differenzzahlungen von beitragsunabhängigen Familienleistungen auch 

dann bezahlen muss, wenn der in Österreich ansässige Ausländer keiner 

Erwerbstätigkeit nachgeht und auch keine Rentenansprüche hat, dafür aber der 

andere Elternteil, der mit dem Kind im Ausland lebt, in einem Staat einer 

Erwerbstätigkeit nachgeht oder Rentenansprüche hat? 

 

Ich darf darauf hinweisen, dass mit Inkrafttreten der Bundesministeriengesetz-Novelle 

2021, BGBl. I Nr. 30/2021, im Zusammenhang mit der Entschließung des Bundespräsidenten 

gemäß Art. 77 Abs. 3 B-VG, BGBl. II Nr. 41/2021 die Angelegenheiten der Familie und Jugend 

an die Bundesministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integration übertragen wurden. 

Ich habe diese daher an die zuständige Bundesministerin zur Beantwortung weitergeleitet. 

 
 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher
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